
ben sollen. Dieser Nachfrage wâre schnell und
ohne einen grôßeren finanziellen Aufwand
nachzukommen, wenn das Fachpersonal unse-
rer Heime auf die permanente Hilfe (Beratung,
Supervision) von Spezialisten (z.B. Kinderpsy-
chiater) zurûckgreifen kônnte.

SCHOOS und WELSCHBILLIG darauf hinge-
wiesen haben, die im Vorfeld der Heimerzie-
hung tâtigen Fachkrâfte geprùft haben, ob "ein
stationârer Aufenthalt im Heim sich wirklich fur
das betreffende Kind als die beste Lôsung er-
weist" (H.WELSCHBILLIG).

3.4.2. Foyer d'Accueil et de Dépannage
(FADEP)

In den letzten Jahren entwickelte sich aus dem
direkten Umfeld der stationâren Erziehungshil-
fe 'Heim' die Einrichtung 'Foyer d'Accueil et de
Dépannage (FADEP). Im Unterschied zur Le-
bensgemeinschaft Heim, ist die Aufenthalts-
dauer der Kinder und Jugendlichen im FADEP
sehr kurz. Dièse zeitliche Begrenzung (3 bis
maximal 6 Monate) und die schnellere Aufnah-
meprozedur bedingen, daß nur jene Kinder und
Jugendliche in solche "Auffangheime" plaziert
werden sollten, bei denen cine gewisse Sicher-
heit besteht, daß sic nach kurzem Aufenthalt
(nach Lôsung der Krise) wieder in ihr
Ursprungsmilieu zurùckgehenkmnen.

3.4.3. Assistance Educative

In Artikel 13 des Jugendschutzgesetzes vom
10.08.92 ist zu lesen: "Les mineurs qui ont été
placés sous le régime de l'assistance éducative
sont confiés par le tribumalou le jugede la jeu-
nesseà des agents de probation ou à des per-
sonnes oeuvrant au sein d'un établissement ou
d'un organisme qui apporte aide, conseil ou
assistance aux enfants et à leur famille." Dièse
Maßnahme ermôglicht dem professionellen
Helfer mit dem Kind, welches in seinem fami-
lialen Umfeld lebt, und seinen Bezugspersonen
zuarbeiten. Ich sehe in der 'assistance éduca-
tive' cine rechtlich abgesicherte Môglichkeit der
Sozialhilfe, mit den Kindern und ihren Ange-
hôrigen ambulant arbeiten zu kônnen.

4. Zum Abschluß

Die Wahl einer bestimmten Erziehungsinsti-
tution ist abhângig, von dem speziellen Typ von
Kind (dessen Geschichte), dem jeweiligen
Entwicklungsstand des Kindes, dem bestimm-
ten sozialen und situativen Kontext und nicht
zuletzt unserem intendierten Ziel.

Um die bestmôgliche Abstimmung zwischen
Kind und Institution zu erreichen, muß der So-
zialarbeiter also auch auf cine Vielfalt von ver-
schiedenen Erziehungseinrichtungen zurûck-
greifen kônnen.

Ambulante Interventions- und Be-
treuungsmaßnahmen, wie sic verschiedene
Kollegen lautstark fordern, sind m.E. eme inté-
ressante und wichtige Ergânzung zu den sta-
tionâren Einrichtungen. Allerdings ist die
Weiterentwicklung und ganz besonders das
Zusammenspiel dieser unterschiedlichen Insti-
tutionenvon wesentlicherBedeutung.

Ich bin der Meinung, daß unsere grôßte und
unmittelbare Verantwortung darin besteht, im
Interesse der Kinder, den Jugendlichen und
deren Angehôrigen,miteinander in einen Dialog
zu treten und sich nicht zu scheuen, den Kolle-
gen aus der anderen Einrichtung um seine Mei-
nung und Unterstûtzung zufragen.

Ich hoffe, daß dièse Tagung ein weitererkleiner
Schritt in dièse Richtung ist.

Danke fur IhreGeduld und Ihr Interesse

ManuelACHTEN

Die Entscheidung und damit verbundene Ver-
antwortung, in welcher Art von sozialer Institu-
tion der minderjâhrige Klient betreut werden
soll, liegt bei Ihnen. Ich bin der Ùberzeugung,
daß nur die Abstimmung und der 'Dialog' mit
den Kollegen der anderen Dienststellen zu ei-
ner optimalen Lôsung und zu einer effizienten
Intervention furdas Kind fùhrenkann.
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